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Herausgegeben von einem Vereine katholischer Geistlichen.

Solothurn, Sonnabend den S. August.

vie Kirchenzeitung erscheint jeden Sonnabend einen Bogen stark und kostet in Solothurn für Z Monate l^Btz., für st Monate 2L Bk.
franko in der ganzen Schweiz kaldjäbrlich 28'/, Btz. >n Monatsheften durch den Buchhandel jährlich 5o Btz. 4 st. oder 2'/-Nthlr. Bestellun-

gen nehmen alle Postämter und Buchhandlungen an, in Solothurn die Scberer'sche Buchhandlung.

- - ' .^
Durch die kirchlichen Feste und heiligen Zeiten erneut sich in Jahresfrist in der Mitte der Gläubigen die ganze Offenbarungsgeschichte

und das gesammte Erlvsungs- und HeiligungSiverk GotteS.
^ >'4! Hirscher.

^ lsls

Die Feste der katholischen Kirche,
ill-.

Der Herr machte in der Zwischenzeit seiner Anferste-

bung und Himmelfahrt den Aposteln die. Verheißung; „Ihr
sollt mit dem hl. Geiste getauft werde« binnen wenigen

Tagen." Apost. Gesch. 1. 5. Zehn Tage nach seiner Auf-

fahrt> fünfzig Tage nach seiner Auferstehung, kam der hl.

Geist in sichtbarlichcr Kraft über die Jünger herab. Von

dieser Zeit an datirt sich vaS Fest dep Ankunft des hl. Gei-

stcs, von der Füiifzig-Zahl der Tage auch penfetzà',
Pfingsten, genannt, welches alljährlich aufs feierlichste

in der Christenheit begangen wurde. Der fünfzigste Tag

nach dem Pascha war schon bei den Juden ein Fest, an

welchem sie das Andenken an die Gesetzgebung auf Sinai
und die Darbringung der Erstlingsfrüchte der Erndte feicr-

ten. Die jüdische l'eàovà war ein Vorbild der christ-

lichen I>oàeoà Papst Leo I. macht folgende schöne Er-

klàng .in seiner ersten Rede auf dieses Fest: „Dasselbe",
sagt er, „enthält die großen Gnadengchrimnisse des alten

und neuen Bundes in sich, wodurch aufs offenbarste kund

gemacht wird, daß sowohl die.Gnade durch das Gesetz vor?

verkündet, als auch das Gesetz durch die Gnade erfüllet
worden sei. Denn wie einst dem hebräischen Volke nach

seiner Befreiung von den Aegpptern, am fünfzigsten Tagt
nach der Schlachtung des Lammes das Gesetz aus Sinai

gegeben worden war; eben so kam nach dem Leidcnstage
Christi, an welchem das Lamm Gottes getödet worden ist,
am fünfzigsten Tagenach seiner Auferstehung, der hl. Geist über
die Apostel und die gläubige Schaar herab, damit der aus-
merksame Christ leicht erkenne, daß Das, was im alten

Testamente den Anfang genommen, den Wahrheiten des

Evangeliums zur Grundlage gedienct.habe, und daß von
demselben Geiste der zweite Bund gestiftet wurde, von
welchem der erste eingesetzt war." Das christliche Psingst-
fest findet in der That in dem jüdischen seine schöne Spin-
bolik. Im Mosaiömus ward das Gesetz Gottes unter Blitz
und Donner mitgetheilt, im Christenthum unter Winds-
brausen und feurigen Zungen; dort herrschte der Geist der

Furcht vor, hier jedoch der Geist .der Liebe, der die Seelen

erleuchtet und erwärmet und mit der Wahrheit und.Gnade
des Sohnes durchwehet. Im Judeiithum wurden dereinst

die Erstlinge der Erudtefrüchte Gott geopfert, im Christen-

thum waren die gläubigen Jünger die lebendigen Erstlinge,
welche von der geistigen Hrndte dem Herrn des Himmels
dargebracht wurdeu. Selbst - die starke Triebkraft der Na-

tur, die aufstreberrde.Khim-Eutrpiffelung, die..herrliche Blü-
theufülle, welche in jener Jahreszeit, in welche Pfingsten

fällt, überall sichtbar ist, verstnnbildet uns die übcrströ-

wende Ausgießung des hl. Geistes, durch welchen Mes um-

geschaffen, und die Gestalt.der Erde in höherin Sinne er-

neuer« wird. /
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Das Pfingstfest hat mit dem Osterfeste nach der gc>

schichtlich-liturgischen Seite hin viel Analoges. Beide sind

Verherrlichungsfeste; in diesem offenbart sich die Gottheit

des Sohnes, in jenem die des hl. Geistes; oder, wenn

man will, in Beiden offenbart sich die Herrlichkeit dès

Sohnes Gottes, in diesem durch seine eigene LebenSer-

weckung, in jenem durch die Sendung des hl. Geistes.

Darum wurden sie vom Anfange an als die höchsten Feste

in unzertrennlichem Zusammenhange gefeiert. Wie in der

Ostervigil, werden auch in der Pfingstvigil dieZiturgi-

schen Händlungen ähnlich vorgenommen, mit' Ausnahme

der Segnung des Feuers und der Kerze, welche in letzte-

rer unterbleibet. Ehemals wurde, wie die ganze Woche

vor und nach Ostern, so auch die ganze Woche vor und

nach Pfingsten gefeiert. Ohnedies waren nach den Zeug-

nissen des Jrenäus, Tertullians und Cyprians die Tage

von Ostern bis Pfingsten allen Christen Tage der Freude,

an welchen das Fasten verboten war, und man nicht

knieend sondern stehend betete.

Weihnachten, Ostern und Pfingsten sind die großen

Feste der Offenbarung und Verherrlichung deS Sohnes und

hl. Geistes, die in der katholischen Kirche gefeiert werden.

Welches Fest bestehet in der Kirche zur Ehre des Vaters,

des Sohnes und des heiligen Geistes zugleich? — Faßt

man den dogmatischen Standpunkt ins Auge, erwägt man,

daß der Vater es ist, von Dem der Sohn von Ewigkeit

her erzeuget worden ist, und Den Er in der Zeit auf die

Welt geschickt hat; und erwägt man ferner, daß der hsi

Geist von Ewigkeit her vom Vater und Sohne zugleich

ausgehet, und vom Vater durch den Sohn in der Zeit

herabgesandt worden: so ergiebt sich klar, daß in jedem

Feste des SohneS und deS hl. Geistes zugleich auch der

Bater, der Urgrund, mitverherrlicht werde; und es er-

giebt sich dann ferner, daß ein besonderes Fest zur Ehre

des Vaters deßwegen nicht Bestand habe, weil die erste

Person der Gottheit sich nicht nach außen gevffenbarct hat.

Aus dem Gesagten läßt sich zugleich leicht begreifen, warum

das hl. Dreifaltigkeitsfest unter diesem bestimmten

Namen in der christlichen Vorzeit nicht einmal vorkömmt.

Anbetung, Dank und Huldigung wurde in jedem Feste

Gott, dem Drei-Einen, dargebracht, von Dem, durch Den

und in Dem alles Wahre und Guse bestehet, Alles Heil-

same angeordnet ist und fort und fort verwirklicht wird.

Der That nach war das hochheilige Dreifaltigkeitsfest von

jeher in der Kirche Gottes, dem Namen nach è-
stand eS später, und wurde im 14. Jahrh, vom Päbst Io-
hann XXU allgemein zu feiern befohlen. Warum sollte

ras Fest des erhabensten und von den Christen allgemein

angebeteten Glaubensgeheimnisses nicht auch zum kirchett-

sprachlichen Ausdrucke kommen! — In würdigstet Weise

ist die Feier dieses hl. Festes sowohl in dem römischen

Meßbuch? als Breviere angelegt. Hebt dort der JntroituS

put den Worten LUi „Gebenedeit sei die allerheiligste Drei«

..Htltig'ktt'Zê «VjeAHitß Littigktit!" so lautet hier das

Jnvitatorium zur Matutin : „Den'wahren Gott, den Einen

in der Dreiheit, und die Dreiheit in der Einheit, kommet

fasset uns anbeten! " Ligt dort dgs sogenannte Athanasische

Glauhensbekenntniß auf so bestimmte und konkrete Weise

dieses Geheimniß als Glaubensnorm vor, so stellt es hier
die it^ßätischx Psäsat^on^ als Gegenstand der Anbetung,
des Dankes l!nb ÄkeS'-bari* 'Gemeinsam ist hier wie dort
die Oration, in welcher die Herrlichkeit der ewigen Drei-
einigkeit anerkannt, und in der Macht ihrer Majestät die

Einheit angebetet wird. Gemeinsam ist hier wie dort das

Evangelium (Matth. 28.), nach welchem den Jüngern die

hohe himmlische Gewalt gegeben wird, hinauszugehen in die

ganze Welt, zu lehren und zu taufen - im Namen des

Vaters des SHüe.s und deS hl. Geistes.. Gemeinsam ist,

wie hier im Kapitel zur Laudes und Vesper, so dort in der

Epistel, das Lesestück auö dem Briefe an die Römer (11.
33 flg.), welches in akkommodätivcm Siniie auf väs uner-

gründliche Glaubensgeheimniß der allerheiligsten Dreifältig-
kcit angewendet wird. Da heißt es unter Anderm: „O
Tiefe des Reichthums, der Weisheit und Erkenntniß Gottes!
— Wer hat den Sinn des Herrn erkannt? — Von Ihm
und durch Ihn und in Ihm ist Alles. Ihm sei Ehre und

Herrlichkeit i» Ewigkeit. Amen!"
Unter den Hauptfesten, die Gott dem Herrn ge-

weiht sind, bildet dasjenige von der hochheiligen Drcieinig-
keit eigentlich' dcks Schlußfest. Wo bleibt nun aber die

Freudenfeier von der Einsetzung des allerheiligsten Altar-
sakramentes? Ueberschwänglich groß, ist die Freude der

Christen über dieses hohe Gnadengehoimniß, sie läßt sich

nicht unterdrücken, sie will sich nach außen offenbaren.

DazU' »st der'Stiftungstag der grüne Donnerstag in der

Charwoche, in dieser Zeit der Trauer, nicht geeignet; dar-

um läßt es sich begreifen, daß dieses Freudenfest in der

katholischen Kirche weiter hinausgeschoben wird. Im
Grunde bestand diese Feier von jeher in der Kirche; sie

wurde begangen so oft unter dew Gläubigen die litukgi-
sche Handlung per emtnentinm vorgenommen, das Brod
in Gemeinschaft gebrochen, das hl. Meßopfer'gefeiert wurde.

Ein eigenes Kirchenfest, unter dem Namen Fron!eich-
naMssest, ist jedoch erst eine spätere Erscheinung. Papst

Mban tV. vtwrdne.te im I. 1264, daß dasselbe in der

ganzen Ksiche gefeiert-werde. Klemeoz V. bestätigte diese

Verordnung aus dem Kirchenrathe zu Brenne 1311, und

setzte die Feier auf den Donnerstag nach dem Dreisaitig-

keits-Sonntage fest. Bezüglich auf die fragliche EinsitzungS'

zeit wacht- der hl. Thomas von Aquin folgende Bemerkung!
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„Die Einsetzung dieses hochhl. Sakramentes, welches wir
Mi Iahreszirkcl hindurch zum Heile empfangen, svll eigens

in jener Zeit gefeiert werden, da der hl. Geist die Herzen

der Jünger gelehrt hat, die Geheimnisse dieses Sakramen-

tes so weit möglich zu erkennen.^ Voll Lob ümd Dank und

Freuds über die gnadenreiche, geheimnißvölle Gegenwart

Chtisti in der Eucharistie, ^deren geschichtliche Einsetzung die

liturgische Feier ausdrücklich zur Sprache bringt, bezeugt

die Kirche auch äußerlich ihre religiösen Wonnegefühle in

den herrlichen Hymnen; hält die theophvrischeü Prozesstonen

mit dem Segen deö hochwürdigsten Gutes und verwendet

in ihrer Weise die größtmögliche Püächt im äußerlichen

Gottesdienste. Niemand wird ihr das zum Vorwurfe ma-

chen der mit ihr den Glauben an das heiligste Geheim-

Ü'iß theilt, oder wer immer außer ihr sich auf ihren Stand-

punkt zu stellen vermag. So lange das Fronleichnams-

fest Fronleichnamsfest ist, so lange wird sich der Christen-

gjäube in freUdebegeisterter Weise ausdrücken. Ja dieser hl.
Gläübe wird seine» hehreü Ausdruck stets finden und iiie

aufgeben, wenn ' auch die Form sich einiger Maßen mo-

distzirt. Und das christliche Zeitalter wird stetsfort diesen

Gtaubensausdruck zu würdigen verstehen, möge es auch

noch so prosaisch werden — wenn es nur nicht ungläubig

oder gleichgültig in Betreff der Religion wird.

Wir haben nun die Höhen Feste, welche sich zunächst

auf Go tt den Herrn beziehen, von jener Seite, die ant

meisten ansprechen möchte darzustellen uns bemühet Sie

machen ein schösics > großes, geordnetes Ganzes aus, und

hängen wie die Glieder einer Kettb inmg Untereinander zu-

sammen. Christus lebt mit seiner Wahrheit Und Gnade in

der gestifteten Kirche fort; däs jährliche Andenkest, und nicht

nur dieses, die Vermittlung des Crlösungswerkes selbst

wird in seinem nnd durch seinen-mystischen Körper, der

eben die Kirche ist, fortgesetzt, zum Heile der Gläubigen

begangen und vollzogen. Die Menschwerdung des Sohnes

Gottes, sein Leben und Wirkest, sein Leiden und Sterben,

seine Auferstehung und Himmelfahrt, seine Liebe Mit wel-

cher er bis zum Weitende als wahre Seclenspcise, unter

uns wöhnen will, seine Verherrlichung durch den hl. Geist,

den versprochenen Beistand' und Tröster, und dànn die

Alles in Allem zusanrineNfassenbe WffcubàtNg des drei-

einigest Gottes die Liebe dès'Bärs',--die'Made unsers

Herrn I. Christi und die MitthtilUNg des hl. Geistes, bil-

den im neuen und bessern Blinds'die großen, heiligen

Thatsachen, die für den Geist und das Herz der Christen

in den Festen der katholischen Kirche'Me Anhalts- und

Burchgangsmomcnte finden. 'Wie"Ms'Anordnungen oder

Anstalten in der katholischen Kirche, häbsiv auch tigenS ihre
Feste einen tiefen SinnÄüd- eine heilsame Bedeutung, wir
mögen sie in ihrer Totalität nnd ihrem Zusammenhange,

oder in ihrsr Spezialität fund ihrer besondern Anlage und
Ausgliederung, von der geschichtlichen oder liturgischen Seite
aus ins Auge fassen. Möchte dieser Sinst und diese Be-
deutung nur recht erschlössest werden, um unter höherm
Einflüsse das Erlösungswert Christi verwirklichen, das Reich
Gottes fördern zu helfen!

Die summarische Darstellung der Feste der Heili-
gen, die sich zu den Festen deö Herrn wie Nebenparthien
zu Hauptparthicn verhalten, aber immerhin in einem un-
zertrennlichen Zusammenhange mit denselben stehen, gewisser
Maßen nfir eine weitere Entwickelung davon sind, könnte
unter ähnlichem Standpunkte vielleicht später einmal folgen.

Kirchliche Nachrichten.
Schweiz. Der 27. Jahrgang des in Weimar er-

scheinenden Neuen Nekrologs der Deutschen enthält längere
oder kürzere Biographicen folgender im Jahre 1849 ver-
storbener kathol. Geistlichen aus der Schweiz: Domherr
P. Glutz-Rnchti und Prof. Kaiser in Solothurn, Professor
Pradella >» Chur, Pfarrer Schär in Niederbuchsiten, Zülli
in Eich, Citherle in Nöschenz, Benediktiner p. Viktor Spill-,
mann von St. Gallen, t>. Berchtold Schindler von En-
gelbcrg, p. Beat Winkler von Einsiedeln und I>. Ambro-
sius Bürgisser von Fischingen. Unter den übrigen biogra-
phisirten kath. Geistlichen nennen wir noch den frommen
Beter Fürst Hohenlohe, Bischof von Sardika, den Bischof
Wandt von Hildesheim, den gelehrten DoMdekan Eggcr
von Augsburg, den durch seine Schicksale und Schriften
weitbekannten Trappisten von Geramb in Rom, den Ar-
chäologen Prof. von Muchar in Grätz, den chemal. Prof.
Gratz von Tübingen und Bonn, den Missionär Schmid
in Baltimore und den kirchlichen Komponisten Domvikar
Witzka in Augsburg.

»-< Solothurn. Durch einen Erlaß vom 1. Au-
gust hat der Hochw. Bischof von Basel die Dispense von
der Abstinenz an den Samstagen, die nicht eigentliche Fast-

tage sind, wiederum für ein Jahr verlängert.

-7- Beim letzten Lehrervcrein in Hochwald wurde
den Schullehrcrn Dr. Joh. Gihrs „neueste Philosophie
in ihrem geschichtlichen Fortgang" ausgetheilt. Den Sinn
und den Geist des Büchleins mag folgende Stelle, S. 95,

bezeichnen: „Die Reformation entsprang aus demselben

sreiheitsbcdürftigen Geiste, wie die neuere Philosophie und

geht daher mit dieser Hand in Hand. Doch die Freiheit
wird nicht auf einmal erobert: wie der Protestantismus

noch in der Bibel seinen papiernen Pabst hat, so
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konnte auch das philosophische Denken nicht-sogleich der

reinen Freiheit genügen." h.-.-, ^ ^

Basel land. Am 5. d. versammelte sich in

Liestal die schweizerische reformirte Predigergcsellschaft. Ge-

gcnstände der Verhandlung sollen sein: Die Konfirmation

und der ihr vorangehende Unterricht, Verhältniß zwischen

Kirche und Schule, Sonntagsheiligung, praktische Benutzung

des alten Testamentes ?c.

-- Bern. Ein Artikel des neuen cidg. Militärstraf-
gesetzbuchcs handelt davon, wie Insulten gegen religiöse

Gegenstände zu strafen seien,, Als dieser ArlsU in dem

Ständerathe zur Behandlung kam, erhoben sich.Men den-

selben drei— Katholiken, Camperio von Genf, Schal-

ler von Freiburg und Lack von Solothurn. Camperio

sagte unter Anderm: Jeder Kultus soll sich in seinen Tem-

pel einschließen; was außer den Kirchen ist, kann geschmäht

und insultirt werden. Wenn der Kultus auf der Gasse

sich zeigt, hat Jeder das Recht darüber zu lachen. Man

bat nicht nöthig, Gott durch die Gesetze zu schützen. Schal-
ler redete von „absurden Mirakeln", von lächerlichen, zur

Zeit des Sonderbundes der Anbetung der Gläubi-

gen ausgesetzten Gegenständen". Lack meinte, die Verle-

tzung religiöser Gegenstände außerhalb der Kirche soll nicht

anders, als die Beschädigung anderer Gegenstände oder Werth-

.sacken geahndet werden. Dagegen bemerkte Kaiser (von

Zug): in der kath. Kirche werden nur ehrwürdige Gegen-

stände der Verehrung der Gläubigen ausgesetzt. Auch meh-

rere Protestanten erhoben sich für das Gesetz. Ein Abge-

ordneter des Kantons Bern fand; der betreffende Artikel

sei im Sinne wohlverstandener Toleranz abgefaßt, und passe

für ein paritätisches Land ; er sei für oft wenig unterrichtete

Soldaten um so nothwendiger, da man in dieser Versamm-

lung selbst so weit gekommen sei, sich solche Ausdrücke ge-

gen religiöse Bilder der Katholiken zu erlauben. Blösch
erinnerte, das Gesetz enthalte strenge Strafen gegen Jnsul-

ten der Fahne, die eben auch nichts anderes als Seiden-

stoff sei. Diese Protestanten batten doch wenigst den lopa-

len Sinn, daß sie das religiöse Gefühl der Katholiken ge-

achtet und geschont wissen wollten. — Die Strafbestimmung

gegen Insulten religiöser Gegenstände^wurde übrigens vom

Ständerathe in das Gesetz aufgenommen.

>- S t. G a l l e n. In einem Kreisschreiben an

sämmtliche Kirchenverwaltungsräthe vom 25. Juni stellt der

Kleine Rath 15 Fragen zur Beantwortung, theils rein

kirchlicher und (ebenfalls ausschließlich konfessioneller Natur.
Es sollen laut demselben die Kirchenverwaltungsräthe an-

geben, wie viel bei Sterbfällen ein Endzeichen koste, ob bei

der Leiche gebetet werde, was das koste, wie hoch ein Tod-
tensarg, Todtengräber, eine Messe, ein Opfer, das Beten

über das Grab ?c. :c. zu stehen komme. Art. 22 unserer

Verfassung sagt; „Jede Konfession besorgt ihre kirchlichen

und religiösen Angelegenheiten gesondert", und zur Besor-
gung derselben hat der katholische Konfrssionstheil einen

Administrationsrqth, mit dem die Kirchen- und Schulver-
waltungen einzig in gesetzlichem Geschäftsverkehr stehen,

und gerade zur Wahrung dieses so wohlthätigen Artikels
haben am 19. Jänner l. I. 10,000 Bürger gegep eine

Revision i>n büreaukratischcn Sinne gestimmt ; dessen unge-
achtet erlaubt sich der Kleine Rath den St. Gallischen Kul-
tusminister zu spielen. (Schw. Z.)

--- Schwpz. Die „Schwyzer Ztg." hat „aus fiche-

rcr Quelle" vernommen, daß Hr. N. R. Castell, Chef des

Finanzdepartements, den Betrag des Gehaltes, der ihm
in obiger Eigenschaft seit seinem Eintritt in die Negierung
bis gegenwärtig zukam (ungefähr 2400 alte Franken), dem

Fraucnverein- in Schwpz zur Verwendung für ein Kranken-
Haus übergeben hat.

Italien. Die hlgtrothe Republik spuckt immer noch,
und zwar wieder frecher als seither. Der Mordstahl ist

ihre Macht, das Meucheln fhre Kampfweise. So wäre
der wackere Bischof Tizzani, der dermalige Großkaplan der

päpstlichen und französischen Truppen in Rom bald ein

Opfer der Meuchelrepublik geworden. Man brachte näm-
l>ch eine mit Pulver gefüllte. Petarde Nachts in einen Hel-
er gerade unter das. Schlafgemach des Bischofs. Zum

Glücke war das Mordinstrument nicht tief genug in das

Innere gerollt und leitete so die furchtbare Erplosion mehr

gegen Außen, als gegen den Heberboden. Tags.darauf er-
hielt der so gerettete Bischof ein anonpmes Schreiben des

Inhalts: „Weil dich das Feuer verschont hat, so wird dich

der Stahl treffen." — In Jmyla (Kirchenstaat) traf der

rothrepublikanische Mordstahl einen der Regierung treu xr-
gebenen Gerichtssekretär; zu Faenza wurde ein Offizier der

Gendarmerie, Namens Mochini, als er Abends aus dem

Negierungspalaste kam, auf der Straße mit einem Stilet
erstochen. — Solche Mordthaten erzählen die radikalen pie-

montesischen Blätter mit sichtbarem Vergnügen, und hie

Flüchtlinge reden von einer „hochachtbaren", durch ganz

Italien und Sizilien verzweigten Meuchelmörderbande,

welche allmälig mit dem italiänischen Spionen, dem Klerus
und den Deutschen aufräumen werde,

ToSkana, Das Turiner „Risorgimcnto" enthielt vor
einigen Tagen einen Bericht von hier, worin gesagt wurde,
das neue Konkordat m>t der römischen Kurie habe als
Nachsatz einige authentische Erläuterungen der einzelnen Ar-
tikel enthalten, worin die wirkliche Freiheit des Verkehrs
der geistlichen Obern mit ihren Unterthanen, und umgekehrt

eigentlich nur dem Namen nach gewährt worden, und eö

so ziemlich bei den frühern Bestimmungen geblieben sei,

Jene Zusätze hätten mit dem Konkordat zugleich veröffrns-
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licht werden sollen, wären aber im letzten Augenblick aus

der Staatsdruckcrei zurückgenommen worden. Diese Anga-
den klangen zu sonderbar, und der Tert der Artikel war

zu klar und zu entscheidend, als daß man sie der Kvrre«

spenden; eines italiänischen Blattes hätte nachsagen dürfen.

Jetzt liegen zwei Aktenstücke vor, und zwar Rundschreiben

des Ministers für die geistlichen Angelegenheiten von Tos-
kana. Sie sind an die Bischöfe des Grvßherzvgthums

unter den 30. Juni und 9. Juli ergangen. Das frühere

enthätt die Bestimmung, daß trotz dem Artikel 5 des Kon-
kordatö (Aufhebung des PlazetS) alle von außen kommenden

Mittheilungen mit dem königlichen Exequatur verschen sein

müssen, ganz nach dem seit 1815 in Toskana üblichen Ver-

fahren. Das jüngere Schreiben stellt in Bezug auf Art.
2 fest, daß, wenn die Bischöfe eine Verordnung durch öf-

fentliche Anschläge (uflìssioni càrnc) erlassen, sie vorher
mit der Regierung sich verständigen müssen. Art. 4 sei

aber so auszulegen, daß den Bischöfen die Wahl der Prc-
diger frei überlassen werde, der Negierung aber vorher

(prwvcntivs) Mittheilung über den Namen des Erwähl-
ten zukommen müsse, damit sie rechtzeitig noch die Wahl
aus persönlichen Gründen rückgängig machen könnte, (per
tempo inlnrmnrsi se vi sinn» motivi per eseluckerue

»leuno «otto rupporti personnli). Es bestätigt sich also,

daß bedeutende Restriktionen dem Konkordat beigefügt wo»
den, denn gerade die wichtigsten Punkte über die Befrei-

ung von der Vormundschaft von der weltlichen Oberster»

lichkeit sind nur im Sinne des Obcraufsichtsrechts des Staa-

teS über die Kirche erlassen worden.

England. Am 29. Julius ist die Titelbill im Ober-

Hause definitiv angenommen worden.

Es wurde bereits gemeldet, Kardinal Wiseman sei vor
eine Kommission geladen worden. Es war dieses die vom

Unterhause ernannte Kommission zur Untersuchung der Ge-

setze wegen todter Hand. Sie hatte ihn vor sich beschielen,

um durch ihn die Ansichten der Katholiken über diesen Ge-

genstand zu erfahren. Der Kardinal ertheilte die gewünschte

Auskunft, erklärte aber, auf einige der an ihn gerichteten

Fragen nicht antworten zu können, da er befürchten müsse,

daß man nach dem Durchgehen der Titelbill seine Aussa-

gen benutzen werde, um ihm einen Prozeß zu machen.

Der „Orford Herald" schreibt: „VZir^ werden mit

Gerüchten von fernern Uebertritten (secessions) zur ry-
mischen Kirche überschwemmt. Es wäre gefährlich und auch

unrecht, jetzt Namen zu erwähnen; wenn aber die umlau-
senden Gerüchte wahr sind, so sind unter den jüngst Ueber-

getretenen over demnächst Uebcrtretenden Herzogincn, Mar-
quiscn und selbst noch ausgezeichnetere Personen, Staats-
Männer und Geistliche. ES werden auch Personen genannt,
svelche nicht unter dem sogenannten traktarianischen Eiu-

siusse gestanden haben, sondern in einer gerade entgegen-

gesetzten Schule erzogen sind. Ja, auch die evangelische

Partei liefert jetzt ihren Beitrag zu diesen außerordentlichen

und höchst beklagenswertsten Uebertritten. Ein sehr merk-

würdiger Fall der Art ist eben in Yorkshire vorgekommen,

wo ein Geistlicher, der Neffe eines der ausgezeichnetsten

evangelischen Prediger, welcher in einer wichtigen Stadt

angestellt war und sein ganzes Leben lang unter dem direk-

ten und mächtigen Einfluß sogenannter evangelischer Grund-
sätze gestanden hat, zur römischen Kirche abgefallen ist, wie

er sagt, nach reiflicher Uebcrlegung der ganzen Frage. Auf
ein Mitglied von Lord John Nussel's Kabinct beginnt man,
wie es heißt, mit einiger Besorgniß zu blicken, das Bei-
spiel derjenigen, von denen man weiß, daß er sie Hochach-

tct, möge so großen Einfluß auf sein, durch frommen Ernst

schon vorbereitetes Gemüth üben, daß auch er in den Ab-

gründ hineingezogen werde; diese Befürchtung ist um so

stärker, da das Gerücht geht, ein naher ihm sehr be-

freundetcr Verwandter von ihm sei von der Berechtigung

der Ansprüche Roms lief durchdrungen."

Deutschland. Zu Alten bürg (Sachsen) hat die

katholische Gemeinde unlängst die Regierung um Erlaub-

niß gebeten, einen eigenen Geistlichen haben zu dürfen, es

wurde ihr augeschlagen, obschon sie die gehörigen Fonds

dazu besitzt. Zu Dessau (Anhalt) befindet sich zwar ein

katholischer Geistliche, aber keine katholische Schulen. Die
katholische Gemeinde bat die Regierung um Erlaubniß eine

Schule errichten und einen eigenen Lehrer halten zu dür-

sen; es wurde ihr rundweg abgeschlagen.

Bayern. Die Königl. Baierische Verordnung, au-

ßerordentlichc kirchliche Feierlichkeiten betreffend, lautet wört-
lich : „Se. Majestät der König haben zu beschließen ge-

ruht, was folgt : 1) die christlichen Behörden haben bei der

Anordnung aller nicht gewöhnlichen kirchlichen Feierlichkei-

ten und Andachten hievon vyrgängige Anzeige bei der weltli-
chen Behörde zu machen. 2) Wenn diese Feierlichkeiten

aus Anlgß eines politischen Ereignisses abgehalten werden

wollen, oder wenn die Kirchcnbehörde ihre Angehörigen zur
Theilnahme an denselben unter Einstellung der Arbeitsthä-

tigkeit im Gewissen verpflichten will, so ist vor der Gestüt-

tung allezeit die allerhöchste Genehmigung Sr. Maj. des

Königs zu erholen. — 3) Sollten außerordentliche kirch-

liche Feierlichkeiten, welche nicht den Charakter der unter

Ziffer 2 angeführten an sich tragen, unter freiem Himmel

stattfinden, so haben die Distriktöpolizcibchörden deren Statt-
haftjgkeit nach Maßgabe des Gesetzes über Versammlungen

und Vereine vom 26. Februar 1850 zu würdigen und sind,

insolange seine Maj. der König nicht anders verfügen, er-

mächtigt, die Genehmigung zu deren Vornahme zu ecthei-

len oder zu versagen. — 4) Wenn die kirchliche Dberbe-
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hörde zur Vornahme außerordentlicher Feierlichkeiten Geist-

liche herbeirufen und ermächtigen will, welche einem im

Lande nicht recipirten Orden angehören, oder das baverische

Jndigenat nicht besitzen, so hat sie hievon bei der königl.

Regierung vorher Anzeige zu machen, und behalten Sich

Se. Mas. der König die Entscheidung vor.
». Gegen Ende des Julius sind zu T ölz von k Ne-

demtoristen von Allotting Missionen gehalten worden. Der
Erzbischof Graf Reisach nahm durch Predigt und Beicht-

hören daran den thätigsten Antheil.
»- Augsburg. Das hochw. bischöfliche Ordinariat

hat vom 1. bis 4. September sin Dillingen abzuhaltende

Ererzilien angeordnet und den Diözesanklerus hiezu einge-

laden. Der Anmeldungstermin ist bis 10. August. — Den
23. Juli Nachmittags 3 Uhr verschied dahier nach kurzem

Krankenlager in einem Alter von 73 Jahren und 4 Mo-
naten, sanft und gestärkt durch die Tröstungen unserer hei-

ligeii Religion Se. Hochwürden und Gnaden der Herr
Prälat Barnabas Huber, Jubelpriestcr und Abt der Be-

nediktiner-Stiftcr St. Stephan in Augsburg und St. Ale-
Länder und Theodor in Ottobeuren.

». Passau, 30. Juli. In den ersten Wochen

künftigen Monats September wird der Hochw. Herr Bi-
schof Heinrich zu Passau den Klerus seiner Diözese zu geist-

lichen Ererzitien versammeln, und die Leitung dieser Erer-

zitien in eigener Person übernehmen.

Oesterreich. Böhmen. Unter die bösen Zei-
chen der Zeit gehört auch der Mangel an Kandidaten für
den geistlichen Stand, welcher bei uns in Böhmen bald

anfangen wird recht fühlbar zu werden. Es ist etwas

Unerhörtes, daß sich gegenwärtig in der Leitmeritzer Diö-
zese blos zwei Individuen zum Priesterstand meldeten, und

in Prag 23, also 17 weniger, als eö die Normalzahl der

aufzunehmenden Individuen ist. Wenn man dann noch be-

denkt, daß dies nur Kandidaten sind, die noch Prüfungen

zu bestehen haben, und aus denen nur die würdigsten ge-

wählt werden sollen, so muß man über diese traurige

Wahrheit nur staunen, und zugleich fürchten, daß den

Hochw. Herren Bischöfen endlich nür die traurige Alter-
native bleiben dürfte, entweder aus Mangel au Priestern

einzelne Seelsorgstationen vakant oder dieselben durch einen

benachbarten Geistlichen besorgen zu lassen, oder schwä-

cheren Individuen den Zutritt zum geistlichen Stande ge-

statten zu müssen. Beide Fälle sind sehr schlimm. Als
eine Hauptursache dieses Uebelstandes wird die kümmerliche

materielle Lage angegeben, in welche der Klerus seit der

Abolirung des Zehcnts gerathen.
»» Prag, 21. Juli. Mit dem gestrigen Tage gieng

das vierwöchentliche Jubiläum zu Ende. Die Theilnahme
des Volkes, sowie der Elfer des Klerus darf außerordent-

<ich genannt weiden beides sahen ' wir in 'irhöhteck
Maaße gegen das Ende der Gnadenzeit und ganz beson-

derö ain gestrigen Schlüsse. Viel hat zu 'dieseiw Erfolge
mitgewirkt üiid itt den Herzen der Pàgec wahrhaft ein
bleibendes Denkmal der Liebe und Dankbarkeit gegründet
der apostolische Eiser Sr. Eminenz des Kardinal-Erzbi-
schofes, welcher än der ganzen Feier persönlich sehr großen
Antheil nahm, Nicht nur in verschiedenen Kirchen der Städt
öffentlich den Abendfegen hielt oder früh die Messe las und
die heilige Kommunion austheilte, sondern auch zweimal
von der Kanzel das SVort Gottes verkündigte. — Der
Verein „der heiligen Ludmilla" zur Unterstützung und
Pflege dürftiger Kranken weiblichen Geschlechtes, von hie-
sigen Frauen unlängst ins Lebet, gerufen, hat die behord-
liche Genehmigung erhalten. Daneben blüht der alte „Tn-
Ner Liebèsverèin^ in iingeschwächter Mirksamkeit und
ein neuer Bundesgenosse ,M Verein der heiligen Kind--

heil", beginnt kräftig zu treibech Zu diesem regte Vorzugs-
weise die Anwesenheit des Herìm Abbö James ans PariS
an, welcher als Vizepräsident und Direktor desselben ihn
auf seiner Rundreise in Deutschland zu verbreiten bemüht
ist, und sich hier der zuvorkommendsten Aufnahme erfreute.
Er ging von hier nach Olmütz uNd Wien.

»Zu Bedero in der Lombardei, ErzbiöthuiN Mai-
land, sind die Ur su line rinn en wiederum eingeführt
worden/

' ."-'.u -'iili!:-? nìUk'Nà ttn?«

». Der Bischof von Verona, A u relio Mu t t i ^ ist

zum Patriarchen von Venedig ernannt worden.

Würtemberg. Im Kloster Heggbach bei Bibe-
räch fanden unter Leitung der Nedcnstoristen geistliche Er-
erzitien statt, an denen 82 Priester Änthöil nahmen. Eben

so waren 58 Schullehrer vier Tage lang zìì geistlichen

Uebungen daselbst versammelt. >

Preußen. Protestantische Zeitungen klagen, daß

der König an den kath. Verein von Deutschland ein Schrei-
den gerichtet, in welchem er ihm seine volle Anerkennung

ausspricht, und daß in den Rheinlanden immer mehr

Volksschulen den aus Frankteich und Belgien kommenden

Schulbrüdern und Schulschwcsterst übeWbcn werden. —
Der berühmte protestantische Historiker Professor Leo

in Halle soll sich ausgesprochen haben, daß bet Verfall
Deutschlands im Verfalle der Religion und dieser in der

Trennung der Reformation und im Kampfe gegen das

Pabstthum seinen Grund häbe: Ein ÄfchHes Geständniß

dieses früher der kath. Kirche Nichts welliger als günstigen

Gelehrten.' ^ /"'î 'so?« „-tiür'KZ »nSn'F

». Köln, 23. Juli. Jw dem prächtigen Nathhaus-
saale hielten heute Abend die rheinische westphälischcn Vin-
zenz-Vereine im Beisein des WeihbifchöfS, vr. Bauvri
und deS Oberbürgermeisters einen Congreß ab, dem gegen 300
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Mitglieder beiwohnten. Der Verein, der streng katholisch,

so daß man jüngst die Aufnahme eines Freimaurers nicht

gestattete, hat sich u. a. folgende Aufgaben gestellt: wilde

Ehen zu segitimiren, Kinder untern Klasse zum Schul-

und Kirchenbcsuch anzuhalten, Lehrlinge und Arbeiter un-

terzubringen, Verirrte auf den^Wcg zur Kirche zurückzu-

führen. Unter den Berichten über die Wirksamkeit der ein-

zelnen Zweigvereine sprach keiner so an, wie der, den der

Deputirte von Koblenz erstattete, ein durchaus intelligenter

Mann, der im Verlaufe seiner Berichterstattung sein Be-

dauern darüber ausdrückte, daß man viele vermögende

Bürger in seiner Vaterstadt vergebens um ihren Beitritt

angesprochen habe, daß der Reiche es nicht begreife, wie

nöthig es sei, dem Armen gegenüber milder zu werden,

daß bei solche? Gesinnungen sich die Kluft in der Gesell-

schaft täglich erweitere und der Bruch näher rücke trotz

aller Polizeimaßregeln.

Frankreich. Zum Bischof von Ar ras ist der

Hochw. Hr. Parisis, gegenwärtig Bischof von Langres,

ernannt worden.

Zu Paris wurden 3 Individuen, welche die Sittlich-
kcit beleidigende Bilder zum Verkaufe ausgestellt hatten,

vor Gericht gezogen, und das Eine zu einjährigem Gcfäng-

niß und 500 Fr. Buße, das Zweite zu zweimonatlichem

Gefängniß und 20V Fr., das Dritte zu einmonatlichem

Gefängniß und 1VV Fr. Buße verurthcilt.

Türkei. Ein griechischer Gelehrter, Hr. Simonidis,

will durch Nachforschungen in den griechischen^Klöstern, de-

ren Archive er durchsucht, den Ort ausgespürt haben, wo

das Original der Apostelgeschichte verborgen worden. Nach

ihm wäre es die Insel Antigone, eine von den Prinzen-

Inseln in der Mündung des Marmora-Mecrs.
Amerika. Die Diözese Que beck i» Kanada zählt

22V Priester, die 120 Pfarreien, zwanzig Missionen ver-

sehen, und die Studien in drei Seminarien leiten. In
diesen Seminarien sind 43 Studenten der Theologie und

700 andere Zöglinge. — Die Brüder der christlichen Lehre

unterrichten in ihren Schulen 1500 Kinder. Für die Bil-
dung der weiblichen Jugend sind zehn Häuser von Ordens-

schwestern dar

Drei Spitäler sind von Ordensschwestern besorgt; das

von Quebeck beherbergt 07 altersschwache Personen beider-

sei Geschlechtes. Der Hochw. Erzbischof hat in der St.
Johann-Vorstadt die Schwestern von Montreal eingeführt;
sie sind daselbst zu barmherzigen Schwestern geworden, be-

suchen die Kranken, unterrichten die Kinder, und theilen

ihre ärmliche Wohnung mit 36 Waisen. — Fromme Frauen
haben sich, ohne Gelübde abzulegen, in eine Gemeinschaft

zusammengethan, und ihre Dienste den bedauerungswürdi-

gen Opfern der Verführung und des Lasters geweihet. Sie

haben bereits 18 solcher unglücklichen Personen zu einem

christlichen Leben zurückgeführt. — Die Gesellschaft der

Verbreitung des Glaubens, die 1837 errichtet wurde, zählt

16,000 Mitglieder, und schickt alljährlich Missionaricn zu
den Wilden. Unter der Leitung des Klerus haben sich drei Ko-

Ionisations - Gesellschaften gebildet.

Neueres. Schweiz. Freiburg. Ein ähnli-
cher Frevel, wie unlängst in der Pfarr- und Kathedralkirche

zu Solochurn, wurde in der Nacht vom 4.-5. d. in der

Pfarrkirche zu B ülle verübt. Der Tabernakel wurde auf-
gebrochen, und die Monstranz und das Ziborium geraubt.
Die heil. Hostien waren in eine Nische in der Mauer ge-
worsen.

Literatur.
Die Rosenkranzbruderschaft. Ein Unterrichts - und Er-

bauungsbüchlein für die Mitglieder derselben und für
alle Freunde der Rosenkranzgebeles. Nebst Andach»

ten zur Besuchung des heil. Altarsakramentes. Von
Adolph Pfister, Pfarrer in Rißtissen. — Mit bischöft

licher Gutheißung und Empfehlung. — Schwab.
Gmünd 585 l. Verlag von Georg Schmid. —

Dieses Büchlein mit seinen 131 Seiten in 8. und dem

sehr lesbaren Drucke, übertrifft die allfälligen Erwartungen,
die man sich machen möchte. Der einschlägige Unterricht
über den Rosenkranz ist umfassend, gründlich und klar, das

Geschichtliche, mit Auslassung des Lcgendenartigen, aus

authentischen Quellen geschöpft. Der Verfasser erwähnt 6

verschiedene Arten von Rosenkränzen, deren AbbctungSart

er an die Hand giebt. Zweckmäßig und mit Nutzen möchte

hie und da der eine oder andere von denselben, wenigstens

zur Abwechslung, angewendet werden, um dem Mechanis-
mus mehr zu begegnen. „Der Wegweiser", der aus einem

alten Berichte über die Nosenkranzbruderschaft genommen

ist, enthält ausgezeichnete Regeln zur Ausübung der Näch-

stenlicbe. — Die Andachten, und eigens die Betrachtun-

gen über die einzelnen Theile des Rosenkranzes, verdienen

in jeder Beziehung vortrefflich genannt zu werden. Ihr
Inhalt ist angemessen, nicht fade und seichte, sondern kräf-

tig und gediegen. Die meisten Gebete und Lieder kommen

aus bewährten Quellen. Die Besuchungen des allerhl.
Altarsakramcntes, welche sich auf die starke Zahl von Ein-

unddreißig belaufen, sind nach Alphons von Liguori. Den

Schluß bilden die Melodien zu den in diesem Büchlein ent-

haltencn Liedern. Dasselbe verdient, in Ansehung seines

zweckdienlichen Lehr- und AndachtsinhaltcS, vorzüglich den

geistlichen Vorstehern und den Mitgliedern der Rosenkranz-

bruderschast sehr empfohlen zu werden.



Der Geschichtsfreund. Mittheilungen des historischen

Vereins der fünf Orte Luzern, Uri, Schwyz / Unter-

walden und Zug. Band VII. Einsiedlen bei K. u.

N. Benziger« f'.
'

^ ^ ^ ^ -

Unter die unläugbaren Verdienste, die sich die Ge-

schichtöforschung der neuesten He'î erworben Hai, gehört

auch die Bereicherung der Kirchengeschichte der ältern christ-

lichey Zeit und des' Mittelalters und die Aufhellung der

kirchenrechtlichen Verhältnisse einer Vergangenheit, die frü-

her von protestantischen und ihnen nachsprechenden kathvli-

scheu Geschichtschreibern so ungerecht beurtheilt, so arg ent-

stellt wurde. Vieles -hat in dieser Beziehung die Kirchen-

geschichte der Schweiz dem Organe des fiinfortlichen histo-

rischen Vereins zu verdanken, pon^dem wir den 7. Band

anzeigen. Wie in den vorhergehenden Banden unter der

Rubrik: „Kirchliche Sachesi" -die Geschichte alter Kirchen

und Klöster (der alten Pfarrkirche von, Sempach:». St. Ob-

walds-Kirche in Zug, des Klosters der. Minoritem. iu-Lu-

zern, der Frauenklöster Nathhausen und Muotiathal). meh-

rere alte Iahrzeitbücher und eine Ne-ihe,merkwürdiger Ur-

künden und Ncgesten, so manches Intéressante darboten,

so auch im vorliegenden Bande. Der Präsident der Ge-

sellsckaft,,HerrLlrchivar Schneller, führt, uns das ehema-

lige Frauenklösterlein Stcina in der Au vor und erzählt

uns sein Entstehen, seine Kämpfe, seinen zweimaligen Zer-

fall und seine endliche Aufhebung (1640), bei der sich, wie

bei andern Klöstcraufhebungen in neuerer und neuester

Zeit der alte Spruch erwahrte: „Geistlich Gut thut nicht

gut,",' Der' Geschichte folgen 2<) urkundliche Belege' und

.die Regesten von 142 Urkunden, den Mrgerspital zu ssu-

zepn betreffend, Belege zur Fürsorge der kath. Kirche im

finstern Mittelalter für die Armen und Kbanken. — Äenn

auch nicht eigentlich zu den „Kirchlichen machen gehörig,
ilMl.'11-z. »!)? lilij > ") !irvi 7, l

verdient weiter.chic Abhandlung des Herrn Prof. Bron

über die „Römischen Alterthumer zu ÄZlijikon".hier. ehren-

volle' Erwähnung. Aus gefundenen Anticaglien, besonders

Legionenziegelii und Münzen und den'Nachrichten der al-

ten Schriftsteller bestimmt er die Zeit des Aufenthalts der

XXI. und XI. Legion zu Vlndonissa und »I der Umgc-

send von Winikon und mir dem Aufhören'der Nömerhcrr-

schaft in diesen Gegenden und der Zerstörung von Vindo-

uissa die Jahre. 407 bis nach âl2 als die Zeit des Unter-

ganges des jungen Christenthums .zu Vindonissa und des

daselbst gegründeten Bisthums, „welches'Keime der Nesl-

givn des Gekreuzigten den Rhein, hie Reust und Aare

hinan perbreitet hatte," — Auch, au S den vermischen Ur-

künden betreffen die Meisten kirchliche Verhältnisse; wir
heben die Beilegung der Streitigkeiten zwischen der Mutter-
kirche Stema mit Ver Filiale-Sattel (1340) die Merk-

würdige Verbrüderung des Nuralkapit'els der Vierwalö-i

stätte mit der Schneiderzunft zu Luzern 'f4492) und die'

Uebcrcinkunft der Kirchgenossen' Von -Büchrain mit ihrem

Pfarrer über Pfarrrechte und Pfärrpflichten (1ö0!>) als be-

sostdà's charakteristisch für shee Zeit' hbrvvr/ Dank dem

fünfvrtlichen historischen Vereine und seinem unermüdlichen

Vorstände für ihre Forschungen, EM dem kirchlichen Sistste,

der in ihren Arbeiten ruht !- tn.ui.a
X ö. Vorstehende beiden Werke sind in der S chelr-e r-

fchen Buchhandlung in Solothurn zu haben, -'."t."!,»',,.'--'!'-
». à. I ' " .m....»

Im Kommissionsverlage Leb Wâgner'schìest 'Bück-
Handlung in' I»ns.bruck: iff so eben erschienen und in
der Schcrer'schen Buchhandl. in Solotchurn zg haben:

MMIIIttW?NM«iiIIl.
«;un8 nck l'rosiuentioiesti, ' ütlliorvm- et lnoilinreun ^K.

Uutiiim leeliimvm proniuvaiuinm eyiiuinlinvUi,.-.-,-,
I^esà«', - 7 i

8dt, Iliöuloßg»! «Inotor, vnn«ili»i-, eoctv». llrixin. Iii-Nne. aoolvs.
t-t jiir. vovtv». ?r«à»»i' in Ssmtoarln vpiäousi/'

I»mu« l.^7 4 ü. Iì. 5V. V7I77N 7 7-7

Das vorstehende Werk,, welches dessen i unernmdeter
Hr. Versasser in höherin Auftrage^ aber auch mit eigener
Vorliebe unternahm und mit unverdrossenem Fleiße zu voll-
enden bemüht ist, bietet sich als sichern Wegweiser und be-

währte Handleitung für alle Jene an, denen an einem in-
nigeren Verständnisse der Werke der heiligen Kirchenväter
gelegen ist, und welche sich mit dem Geiste und den S.chrif-
ten dieser kirchlichen Klassiker näher bèkaitM Machen wollest:
Was immer die theologisch-patkistische Literàir umfaßt,
findet der> Kundige,z so wie der lernbegierige Leser,, Für
den rein katholischen und kirchlichen gleist des Werkes bürgt
die vorangevruckle Ordinariats-Genehmigung, so wie für
die Korrektheit des Druckes die eigene Durchsicht des-Hrn.
Verfassers. Das sich selbst empfehlende Werk bedarf somit
keiner weitern Empfehlung, unh wird jedenfalls eine Zierde
jedes theologischen Bücherschrankes bilden.

Der vorliegende „Erste Band" umfaßt 49
Bogon^in 8-- tw7

I» allen Buchhandlungen ist zu beziehen, in So is o t.lfü r n durch
die S cher er'sche Buchhandlung: ' ' .',1 z.ü.7»

Das beste Hausmittel - i

F r au; b r anittwein and S al-z.""
Das sicherste und schnellste^Heilmittel gegen istüÄÄ^ äüßtre

Entzündungen, Kops-, Zähst- und OhrènschiNerzen, alte S'chäve>>,

offene Brandwunden, Krebsschaden, .entzündete Augen, KöhMngLN
und Verwundungen aller Art,fa,..ic,, Hessen Bereitung und Aitf
Wendung von William.«^/. stZreiâ 2 Bähen/

"7- - -— lliu-.- ' i-..,— >:> —>'! ,!nirl» r.'M

andern Zeitschrifken und Satalozen.pngeknndigten Werke

kzayplstng in Svlo,lp.urv pezog.eg.werde^,-.

könnest zu den nämlichen Preisen quch durch, die, Schererssche Mich-

Druck von Joseph /Tschau. Verlag Ver Schcrcr'schc» Buchhandlung. -


	

